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Einleitung

A. Infrastruktur und Infrastrukturrecht im maritimen Raum

Seit jeher nutzt der Mensch das gewaltige ökonomische Potential der Meere, 
und auch die Feststellung, dass die Inanspruchnahme nach Art und Intensität 
beständig zugenommen hat und weiter zunimmt, ist nicht neu.1 Wurde das 
Meer ursprünglich nur als Verkehrsweg, Kriegsschauplatz und Nahrungsquel-
le genutzt2, sind seit dem 19. Jahrhundert zahlreiche weitere – überwiegend 
industrielle – Nutzungsformen hinzugetreten: So wurde im Jahr 1850 zwischen 
Dover und Calais das erste Kabel auf dem Meeresgrund verlegt3, 1934 im Per-
sischen Golf die erste Unterwasser-Rohrleitung4. Seither gestatten und womög-
lich erzwingen unablässiger wissenschaftlicher wie technischer Fortschritt so-
wie der hohe Energie- und Rohstoffbedarf des Menschen die Ausbeutung der 
marinen Ressourcen.5 Angesichts dessen ist ein immer tieferes Vordringen des 
Menschen in den Meeresraum zu beobachten, das mit dem Bild der „Landnah-
me zur See“6 ebenso anschaulich bezeichnet worden ist wie mit dem Topos der 
„Terranisierung des Meeres“7.8 Beklagt wurde bereits im Jahr 1976 – vor dem 
Hintergrund der zunehmenden Ausbeutung der Rohstoffvorkommen des Fest-
landsockels9 – ein grundlegender Wandel im Verhältnis des Menschen zum 

1 Bereits Buchholz, Territorialplanung zur See, S.  153 (154).
2 Vgl. Buchholz, wie vor; Lagoni, Transportrecht 2007, 1 (1); Heintschel von Heinegg, 

in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 6.  Aufl. 2014, §  39 Rn.  3 f.; Graf Vitzthum, in: Graf Vitzthum 
(Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kap.  1 Rn.  5.

3 S. Lagoni, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kap.  3 Rn.  116.
4 Lagoni, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kap.  3 Rn.  120; näher zur 

historischen Entwicklung seeverlegter Rohrleitungen Wiese, Rohrleitungen im Völkerrecht, 
S.  39 ff.; Wolf, Unterseeische Rohrleitungen und Meeresumweltschutz, S.  21 ff.

5 Graf Vitzthum, EA 31 (1976), 129 (135); ders., in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch 
des Seerechts, Kap.  1 Rn.  5: „Raum- und Ressourcenhunger“; s. auch Juda, International law 
and ocean use management, S.  285 ff.

6 Lagoni, FG Ehlers, S.  11 (15).
7 Graf Vitzthum, EA 31 (1976), 129; später bevorzugte der Begriffsschöpfer den Termi-

nus „Terraneisierung“, s. etwa Graf Vitzthum, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des 
Seerechts, Kap.  1 Rn.  101; ders., in Graf Vitzthum (Hrsg.), Völkerrecht, 3.  Aufl. 2004, 5. 
Abschnitt, Rn.  58 mit Fn.  178.

8 Buchholz, Raumordnungsplan AWZ, S.  4, spricht von der „umfassenden Inwertsetzung 
der Meere“.

9 Graf Vitzthum, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kap.  1 Rn.  89 ff.
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Meer: Dieser benutze es nicht mehr wie ein Seemann wegen seiner Besonder-
heit, sondern er schiebe es als zufällig vorhanden, als störend beiseite, um an 
das vom Meer Bedeckte zu gelangen.10 

Jener Wandel hat seither zwangsläufig seinen Niederschlag in der auf das 
Meer bezogenen Rechtsordnung gefunden. War diese vordem traditionell see-
rechtlich geprägt, was sich in einer Bezugnahme auf das Spezifikum des Meeres 
– dessen Weite, Grenzenlosigkeit und Unerschöpflichkeit – äußerte11, so sind 
das Meer und seine Nutzung inzwischen Geltungsraum bzw. Gegenstand auch 
anderer Rechtsbereiche geworden.12 Angesichts dessen ist gar von einem „Neu-
bau des seerechtlichen Gesamtgebäudes von seinen Fundamenten – dem Mee-
resboden – und seinen Seitenwänden – dem Kontinentalrand – her“13 gespro-
chen worden. 

Diese tatsächliche und – dem folgend – rechtliche Entwicklung hat in jüngs-
ter Zeit eine Dimension erreicht, die im Jahr 1976 noch undenkbar erscheinen 
musste. Gemeint ist die „Entdeckung“ der Meere als Ort, an dem eines der 
gegenwärtig dringlichsten gesellschaftlichen Probleme gelöst werden soll: die 
nachhaltige Sicherung der Energieversorgung.14 Im Gefolge aktueller ener-
giepolitischer Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland wird in dem 
massiven Ausbau der Offshore-Windenergie ein wesentlicher Beitrag gesehen, 
die angestrebte „Energiewende“ – die Abkehr von fossilen Energieträgern und 
der Kernenergie zugunsten regenerativer Energieformen15 – herbeizuführen.16 
Ungeachtet der Einzelheiten dieses Vorhabens steht für die Zukunft eine Inan-
spruchnahme der Meere bevor, die hinsichtlich ihrer Art und ihres Ausmaßes 
ohne Beispiel ist und die „Landnahme zur See“ weiter vorantreiben wird. 

Anlagen zur Energieerzeugung und -übertragung sind ein zentraler Bestand-
teil dessen, was gemeinhin mit dem Begriff „Infrastruktur“ bezeichnet zu wer-
den pflegt. Darunter werden aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive die 
materiellen Voraussetzungen der ökonomischen Entwicklung i. S. der Verfüg-

10 Graf Vitzthum, EA 31 (1976), 129 (135).
11 S. zum Begriff und Gegenstand des (öffentlichen) Seerechts Graf Vitzthum, in: Graf 

Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kap.  1 Rn.  1 ff.; Heintschel von Heinegg, in: 
Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, 6.  Aufl. 2014, §  39 Rn.  1 ff.

12 Zu dieser Entwicklung jüngst Ehlers, VerwArch 2013, 406.
13 Graf Vitzthum, EA 31 (1976), 129 (136).
14 Dazu Wolfrum, in: Löwer (Hrsg.), Vielfalt des Energierechts, S.  9.
15 Dazu aus rechtlicher Sicht zuletzt Burgi, JZ 2013, 745; Hofmann, Verw 47 (2014), 349 

(349 ff.); Schulze-Fielitz, in: Schlacke/Schubert (Hrsg.), Energie-Infrastrukturrecht, S.  9 
(19 ff.); zum Begriff und zur Entstehungsgeschichte Heselhaus, EurUP 2013, 137 (137 ff.); s. 
ferner den Überblick bei Kahl/Bews, Jura 2014, 1004 (Teil 1), 1094 (Teil 2).

16 S. dazu im Einzelnen das Energiekonzept der Bundesregierung für eine umweltscho-
nende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung v. 28.9.2010, abrufbar unter http://
www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/_Anlagen/2012/02/energiekon-
zept-final.pdf; s. auch SRU, Wege zur 100% erneuerbaren Stromversorgung, S.  110 ff.; 
Wolfrum/Fuchs, Ocean Governance und das Seerechtsübereinkommen, S.  22 f. 



3A. Infrastruktur und Infrastrukturrecht im maritimen Raum

barkeit von Basisdiensten wie Verkehrsverbindungen, Energieversorgung, An-
schlüsse an das Wassernetz, Abwasserbeseitigung und Telekommunikations-
mittel verstanden.17 Es geht folglich bei der bevorstehenden „Aufrüstung“ des 
maritimen Raumes mit Einrichtungen zur Energieerzeugung und -übertragung 
im Kern um die Inanspruchnahme der Meere als „Infrastrukturraum“ – wie es 
schon seit Längerem in Bezug auf andere Infrastrukturanlagen der Fall ist, ge-
hören doch Verbindungen und Einrichtungen des Seeverkehrs, insbesondere 
Häfen, ferner unterseeische Rohrleitungen zum Transport und zur Versorgung 
mit fossilen Brennstoffen sowie sonstige Stromkabel und Telekommunikations-
leitungen ebenfalls zum (meeres)infrastrukturellen Arsenal18.19 

Die unerwartet rasche tatsächliche Infrastrukturentwicklung zu Wasser be-
darf offenkundig rechtlicher Steuerung20, zunächst ggf. i. S. des Anreizes zu 
politisch gewünschtem Handeln21, zugleich und zuvörderst aber i. S. der Einhe-
gung und Bewältigung von Interessenkollisionen, die mit der Errichtung und 
dem Betrieb von Infrastrukturanlagen einhergehen22. Hier ist das Konfliktpo-
tential beträchtlich, auch deshalb, weil es sich bei den Meeren um sensible, z.T. 
bereits hochgradig belastete Ökosysteme handelt, deren Wirkungszusammen-
hänge noch zu einem großen Teil unerforscht sind.23 Neben dem damit aufge-
worfenen Schutzbedürfnis hat sich die Rechtsordnung der Steuerung von Kon-
flikten anzunehmen, die zu gewärtigen sind, sobald miteinander unvereinbare 
Nutzungen gleicher oder unterschiedlicher Art um denselben Raum konkurrie-
ren.24 Derartige Schutz- und Nutzungskonflikte auf dem Meer sind, wie ein-
gangs bemerkt, kein neuartiges Phänomen;25 so haben sich bereits auf interna-

17 Jochimsen, Theorie der Infrastruktur, S.  100; näher zum Infrastrukturbegriff sogleich 
unter B.I.

18 Dazu etwa Davenport, Ocean Develoment & International Law 43 (2012), 201 
(202 f.).

19 S. nachfolgend B.
20 Aus völkerrechtlicher Sicht etwa Tanaka, The International Law of the Sea, S.  3 ff.; von 

einem Eingehen auf die rechtssoziologische Diskussion darüber, ob dem Recht überhaupt die 
Fähigkeit zur Steuerung der (maritimen) Infrastrukturentwicklung attestiert werden kann, 
wird vorliegend abgesehen, dazu im Kontext des terrestrischen Verkehrswegeplanungsrechts 
Lewin, Gestufte Planung von Bundesverkehrswegen, S.  201 ff. m. w. N.; anhand einer Kodi-
fikation des Umweltrechts Peine, Kodifikation des Landesumweltrechts, S.  37 ff.

21 S. dazu etwa Schneider, Planungs-, genehmigungs- und naturschutzrechtliche Fragen 
des Netzausbaus, S.  21 ff., 56.

22 Dazu anhand der Offshore-Windenergie Germelmann, EnWZ 2013, 488 (488 ff.); an-
hand der Energieinfrastruktur allgemein Hermes, in: Schneider/Theobald (Hrsg.), Recht der 
Energiewirtschaft, §  7 Rn.  7 f. m. w. N.

23 S. nur SRU, Meeresumweltschutz für Nord- und Ostsee, Tz.  231; Gellermann, in: Gel-
lermann/Stoll/Czybulka, Handbuch des Meeresnaturschutzrechts, S.  16 ff.; zum aus ökolo-
gischer Sicht bedrohlichen Zustand der Meere s. WBGU, Welt im Wandel: Menschheitserbe 
Meer; dazu auch Schlacke, ZUR 2013, 513.

24 Exemplarisch anhand der Kollision energieinfrastruktureller und militärischer Nut-
zung in der AWZ Dietrich, NuR 2013, 628.

25 S. Graf Vitzthum, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kap.  1 Rn.  5.
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tionaler, europäischer wie nationaler Ebene Regelungsstrukturen und -mecha-
nismen zu ihrer Bewältigung herausgebildet. Diese Strukturen erweisen sich 
angesichts ihrer Entstehungsgeschichte schon dem ersten Eindruck nach nicht 
als ein homogenes Regelwerk. Wie angedeutet, war die Meeresnutzung im All-
gemeinen zunächst allein Gegenstand des internationalen und nationalen See-
rechts, ist diesem aber infolge besagten Wandels immer mehr entwachsen und 
inzwischen Gegenstand auch des Umwelt- und Naturschutzrechts, Bergrechts, 
Wasserverkehrsrechts, Energierechts und Raumplanungsrechts.26 Soweit es die 
infrastrukturelle Nutzung der Meere im Besonderen angeht, so finden sich 
diesbezügliche Regelungen inzwischen in all jenen Rechtsbereichen; maritimes 
Infrastrukturrecht ist also – wie sein terrestrisches Pendant – eine Querschnitts-
materie27. 

Anders als zu Lande ist hingegen die Entstehung und Entwicklung des Infra-
strukturrechts zur See spezifischen tatsächlichen und normativen Bedingungen 
unterworfen, welche ein besonderes Interesse an der grundlegenden rechtswis-
senschaftlichen Auseinandersetzung mit der Materie begründen. Zum einen 
handelt es sich – in tatsächlicher Hinsicht – um diejenigen Gegebenheiten, die 
den Meeresraum prägen und vom Festland fundamental unterscheiden. Zu 
nennen sind vor allem die spezifischen ökologischen Bedingungen und die feh-
lende Besiedelung durch den Menschen.28 Zum anderen ist – vom Rechtlichen 
her – die weitreichende völkerrechtliche Prägung i. S. der Zonierung und diffe-
renzierten Zuweisung küsten- und drittstaatlicher Rechtspositionen gemeint, 
an der sich die nähere Gestaltung der Rechtsordnung auf europäischer und 
nationaler Ebene auszurichten hat.29 Vor diesem Hintergrund verspricht die 
rechtswissenschaftliche Befassung mit der infrastrukturellen Entwicklung im 
Meer ebenso grundlegende wie neuartige, dabei zugleich exemplarische, näm-
lich ggf. auf den terrestrischen Bereich rückübertragbare, Erkenntnisse.

B. Gegenstand der Untersuchung

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist „maritimes Infrastruktur-
recht“. Hierbei handelt es sich allerdings (noch) nicht um einen geläufigen 
(Rechts-)Begriff, erst recht nicht um einen solchen, der ein allgemein aner-
kanntes Rechtsgebiet bezeichnet.30 Es bedarf folglich zunächst der terminolo-

26 Vgl. Graf Vitzthum, EA 31 (1976), 129 (136); aus völkerrechtlicher Perspektive ders., 
in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kap.  1 Rn.  6.

27 Vgl. Kühling, DVBl. 2013, 1093 (1094); Fehling, in: Schneider/Theobald (Hrsg.), 
Recht der Energiewirtschaft, §  8 Rn.  4, anhand des Energieanlagenzulassungsrechts.

28 Vgl. nur Proelß, in: Ehlers/Erbguth (Hrsg.), Infrastrukturrecht zur See: Neue Wege der 
Meeresordnung, S.  13 (13).

29 Dazu im Ersten Teil §§  1–3.
30 Nichts anderes gilt für das Infrastrukturrecht allgemein, vgl. Dörr, VVDStRL 73 
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gischen und rechtssystematischen Klärung und Verortung jenes Begriffs, so-
dann der thematischen Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands.

I. Infrastruktur und Infrastrukturrecht

Bereits die allgemeine Bestimmung dessen, was „Infrastrukturrecht“ ist und 
welche Rechtsnormen bzw. -kreise ihm angehören, bereitet gewisse Schwierig-
keiten, wird jener Terminus doch weder verbreitet noch einheitlich gebraucht.31 
Bevor geklärt werden kann, welche Normen das Infrastrukturrecht bilden, ist 
zunächst dessen Bezugsobjekt begrifflich zu erfassen.

Nach seiner Entstehung im französischen Sprachraum des 19. Jahrhunderts32 
fand das lateinische Kunstwort33 „Infrastruktur“ in den fünfziger Jahren des 
20. Jahrhunderts Eingang in den militärischen Sprachgebrauch der NATO34 
und fortan rasche Verbreitung in anderen, vornehmlich politischen, wirtschaft-
lichen und verwaltungspraktischen Zusammenhängen.35 Die Zahl der wissen-
schaftlichen Beiträge, die sich seither grundlegend der begrifflichen wie inhalt-
lichen Behandlung des Phänomens „Infrastruktur“ angenommen haben, ist 
überschaubar geblieben; im Wesentlichen handelt es sich um Abhandlungen 
etymologischer oder wirtschaftswissenschaftlicher Art.36 In letzterem Zusam-
menhang umfasst der Begriff – wie oben dargelegt – zunächst die materiellen 
Voraussetzungen der wirtschaftlichen Entwicklung. Weitergehend wird aber 

(2014), 323 (325, 332); für das Energie-Infrastrukturrecht ebenso Schulze-Fielitz, in: Schla-
cke/Schubert (Hrsg.), Energie-Infrastrukturrecht, S.  9 (11); zu jener Frage noch unten §  11 C.

31 Dörr, wie vor; Kühling, DVBl. 2013, 1093 (1094).
32 Der Begriff „infrastructure“ wurde ursprünglich zur Kennzeichnung des Unterbaus 

von Eisenbahnkonstruktionen verwandt, vgl. van Laak, Archiv für Begriffsgeschichte 41 
(1999), 280 (280), mit entsprechenden Nachweisen.

33 Pointiert van Laak, Geschichte und Gesellschaft 27 (2001), 367 (367): „Plastikwort“ 
der wissenschaftlich-technischen Zivilisation; zitiert auch bei Dörr, VVDStRL 73 (2014), 
323 (324), der selbst von einem „‚Megawort‘ der modernen Industriegesellschaft“ spricht; 
bei Wißmann, VVDStRL 73 (2014), 369 (370) ist wiederum von einem „Großbegriff“ die 
Rede.

34 Im Kontext des betreffenden NATO-Programms ging es um die Koordination des Aus-
baus von Flughäfen, Öl-Pipelines und Treibstoffreservoiren sowie von Kommunikations- 
und Luftverteidigungssystemen zum Zwecke der Standardisierung dieser Anlagen innerhalb 
des gesamten Bündnisses, dazu van Laak, Archiv für Begriffsgeschichte 41 (1999), 280 
(281 ff.), dort auch zur weiteren „Karriere“ des Begriffes.

35 Zur Begriffsgeschichte zusammenfassend Dörr, VVDStRL 73 (2014), 323 (326 ff.).
36 S. etwa aus begriffshistorischer Sicht van Laak, Archiv für Begriffsgeschichte 41 

(1999), 280; aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive Jochimsen, Theorie der Infra-
struktur; ferner die Beiträge in Simonis (Hrsg.), Infrastruktur; ders., „Infrastruktur“ in ar-
beitsteiliger Gesellschaft: Grundorientierung zu einem Begriff, Universitas, Bd. 38 (1983), 
533; Momberg, Theorie und Politik der Infrastruktur; weitere Nachweise bei Dörr, VVD-
StRL 73 (2014), 323 (325 f.) in Fn.  11 sowie bei Wißmann, VVDStRL 73 (2014), 323 (372) 
in Fn.  7.
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der Begriff auf institutionelle, soziale und personale Aspekte ausgedehnt.37 Die 
vorliegend allein interessierende Infrastruktur im materiellen Sinne wird dabei 
verstanden als

„1. die Gesamtheit aller Anlagen, Ausrüstungen und Betriebsmittel in einer Volkswirt-
schaft [. . .], die zur Energieversorgung, Verkehrsbedienung und Telekommunikation 
dienen, hinzu kommen 2. die Bauten usw. zur Konservierung der natürlichen Ressour-
cen und Verkehrswege im weitesten Sinne und 3. die Gebäude und Einrichtungen der 
staatlichen Verwaltung, des Erziehungs- und Forschungs- sowie des Gesundheits- und 
Fürsorgewesens.“38

Zutreffend ist bemerkt worden, dass es sich hierbei weniger um eine Definition, 
als um eine am wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnisinteresse ausgerichte-
te pragmatische Zusammenstellung handelt.39 Als wesentlich für die begriffli-
che Erfassung der Infrastruktur wird zudem erachtet, dass es sich um Vorleis-
tungen handelt, die in der arbeitsteiligen Wirtschaft überall für Produktion 
und Konsum notwendig sind und deshalb universal verwendet werden.40 

Auch andere Disziplinen, etwa die Sozial- und die Raumwissenschaften41, 
befassen sich mit der Infrastruktur, wobei zwar das Erkenntnisinteresse jeweils 
ein anderes ist, die behandelten Bereiche aber im Wesentlichen deckungsgleich 
sind. Stets geht es im Kern um die Sektoren der Versorgung mit Energie, Wasser 
und Gas, der Entsorgung von Abwasser und Abfall, des Transport- und Ener-
giewesens sowie der Telekommunikation.42 

In rechtlichen, insbesondere gesetzlichen Zusammenhängen findet der Be-
griff der Infrastruktur keinen einheitlichen Gebrauch.43 Für die Zwecke der 
folgenden Untersuchung bedarf es indes ohnehin keiner grundsätzlichen Erör-
terungen zur Reichweite und Struktur jenes allgemeinen (Ober-)Begriffs44, 
sondern nur der Umschreibung (und sodann Eingrenzung45) dessen, was vor-
liegend Gegenstand rechtswissenschaftlicher Befassung sein soll. Insoweit 
kann der unionsrechtliche Infrastrukturbegriff herangezogen werden, welcher 
in Art.  170 Abs.  1 AEUV eine normative Verankerung erfahren hat. Die Vor-

37 Dazu Jochimsen, Theorie der Infrastruktur, S.  101.
38 Jochimsen, Theorie der Infrastruktur, S.  103.
39 Jochimsen, wie vor.
40 Jochimsen, Theorie der Infrastruktur, S.  105.
41 Vgl. zu zentralen Planelementen im Bereich der Infrastruktur aus Sicht der Raumord-

nung Benzel/Domhardt/Kiwitt/Proske/Scheck/Weick, in: ARL (Hrsg.), Grundriss der Rau-
mordnung und Raumentwicklung, S.  248 ff.

42 S. dazu den Überblick bei Hermes, Staatliche Infrastrukturverantwortung, S.  169 f.; 
Dörr, VVDStRL 73 (2014), 323 (327), spricht treffend vom „interdiziplinären Begriffs-
kern“.

43 Dazu Bsp. bei Dörr, VVDStRL 73 (2014), 323 (324 ff.) sowie bei Wißmann, VVDStRL 
73 (2014), 369 (374 f.).

44 Vgl. die Vorgehensweise bei Bogs, Die Planung transeuropäischer Verkehrsnetze, 
S.  46 f.

45 Dazu unter B.II.
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schrift, die sich zum Beitrag der Union zum Auf- und Ausbau transeuropäi-
scher Netze verhält, nimmt ausdrücklich auf die Sektoren der Verkehrs-, Tele-
kommunikations- und Energieinfrastruktur Bezug.46 Darunter werden einhel-
lig alle für die Beförderung von Personen, Gütern, Daten, Signalen oder Energie 
zwischen zwei Orten erforderlichen, ortsfesten und dauerhaften Einrichtungen 
verstanden.47 Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung muss dieser uni-
onsrechtliche Infrastrukturbegriff allerdings um Einrichtungen zur Erzeugung 
von Energie ergänzt werden.48

Sämtliche Rechtsnormen, die unmittelbar oder mittelbar die Infrastruktur 
im vorstehenden Sinne zum Gegenstand haben, lassen sich – bei weitem Ver-
ständnis – als Infrastrukturrecht begreifen. Darunter fallen demnach Bestim-
mungen zur Finanzierung, technischen Entwicklung und Harmonisierung, 
räumlichen und fachlichen Planung, dem Bau, der Unterhaltung, dem Betrieb 
und der Zugangsregulierung besagter Infrastruktureinrichtungen.49 Jene Be-
reiche sollen allerdings nicht sämtlich Gegenstand der vorliegenden Untersu-
chung sein. Bevor eine weitere thematische Eingrenzung erfolgt, bedarf es aber 
zunächst der Bestimmung dessen, was zum Infrastrukturrecht in seiner spezi-
fisch maritimen Ausprägung gehört.

II. Maritimes Infrastrukturrecht

Das Attribut „maritim“50, welches in der Untersuchung sowohl im Zusammen-
hang mit dem Begriff der Infrastruktur als auch demjenigen des Infrastruktur-
rechts gebraucht wird, bezeichnet allgemein einen Einfluss des Meeres. Es fin-
det im Sprachgebrauch insbesondere dort Verwendung, wo es um „Nutzungen 
des Meeres durch den Menschen oder eine auf den Menschen bezogene Sicht-
weise“51 geht. Als maritime Infrastruktur werden demzufolge vorliegend – in 
Anknüpfung an o.g. Umschreibung – zunächst Infrastruktureinrichtungen ver-

46 Dazu noch näher unter §  4 A.I.
47 S. nur Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art.  170 AEUV Rn.  7; der 

hier verwendete Infrastrukturbegriff ist folglich – ebenso wie derjenige der deutschen Geset-
zessprache – anlagenbezogen, zutreffend Dörr, VVDStRL 73 (2014), 323 (330 f.).

48 Vgl. Schulze-Fielitz, in: Schlacke/Schubert (Hrsg.), Energie-Infrastrukturrecht, S.  9 
(14); im Rahmen der Untersuchung bleibt hingegen die geologische Speicherung von CO2 als 
Gegenstand ausgeklammert, auch wenn die hierfür erforderlichen Anlagen als solche der 
Infrastruktur angesehen werden, vgl. etwa Art.  1 Abs.  2 lit. a TEN-E-VO.

49 Vgl. Dörr, VVDStRL 73 (2014), 323 (332), der von einer deskriptiven Sammelbezeich-
nung für eine Teilmenge des Rechts der Daseinsvorsorge spricht; dort (S.  332 ff.) auch zum 
Verhältnis von Daseinsvorsorge und Infrastruktur, welchem hier nicht näher nachgegangen 
werden muss; ferner Wißmann, VVDStRL 73 (2014), 369 (375), mit Fokussierung nicht auf 
einen bestimmten Gegenstand, sondern eine bestimmte Fragestellung; dem zustimmend 
Schulze-Fielitz, in: Schlacke/Schubert (Hrsg.), Energie-Infrastrukturrecht, S.  9 (11 f.).

50 Der Begriff geht zurück auf das lateinische Wort „maritimus“ („das Meer betreffend“), 
s. den Eintrag „maritim“ in: Duden, Das große Fremdwörterbuch, 2.  Aufl. 2000.

51 S. http://de.wikipedia.org/wiki/Maritim_(Adjektiv).



8 Einleitung

standen, die seewärts der Küstenlinie verortet sind52. Das betrifft zum einen 
punktförmige Infrastrukturanlagen, z. B. Offshore-Windparks, zum anderen 
linienförmige Anlagen, etwa Seekabel und seeverlegte Rohrleitungen. Ferner 
sind in die Untersuchung Seehäfen als maritime Infrastruktureinrichtungen 
einzubeziehen, auch wenn sie sich räumlich zu einem Großteil landwärts der 
Küstenlinie befinden. Entscheidend ist insoweit, dass Seehäfen bedeutsame 
Schnittstellen zwischen dem eigentlichen Seeverkehr und dem Landverkehr 
darstellen; ihre Mitberücksichtigung begegnet der Gefahr einer isolierten Be-
trachtung des Meeresraums ohne Rücksicht auf die Interdependenzen mit ter-
restrischen Infrastrukturen. 

Als maritimes Infrastrukturrecht haben folglich sämtliche Rechtsnormen zu 
gelten, deren Regelungsgegenstand maritime Infrastruktur im vorstehenden 
Sinne ist. Angesichts der Weite des Infrastrukturrechtsbegriffs53 soll indes der 
Untersuchungsgegenstand thematisch eingegrenzt werden. So werden Rege-
lungsbereiche ausgeklammert, welche die Finanzierung, (Zugangs-)Regulie-
rung, technische Entwicklung und Harmonisierung betreffen. Das Erkennt nis-
interesse richtet sich im Folgenden allein auf solche Rechtsnormen, welche die 
staatliche Zulassung von Vorhaben maritimer Infrastruktur sowie die hierauf 
gerichtete fachliche und überfachliche räumliche Planung zum Gegenstand ha-
ben.54 Es geht demnach ausschließlich um das öffentliche Zulassungs- und Pla-
nungsrecht für Einrichtungen der maritimen Infrastruktur. 

Derart umgrenzt lässt sich das maritime Infrastrukturrecht als Gegenstand 
der vorliegenden Untersuchung weiter systematisieren. So lassen sich ihm einer-
seits Regelungen zuordnen, welche exklusiv auf die Zulassung oder planerische 
Steuerung maritimer Infrastrukturen gerichtet sind; ihr räumlicher Geltungs-
bereich ist damit zwangsläufig auf das Meer oder zumindest auf bestimmte 
Teile desselben beschränkt. Beispielhaft lassen sich insoweit die Regelungen 
der Seeanlagenverordnung über die Zulassung von Energieinfrastrukturanla-
gen in der AWZ55 anführen. Derartige Rechtsnormen können als spezifisches 
maritimes Infrastrukturrecht bezeichnet werden. Dem maritimen Infrastruk-
turrecht unterfallen andererseits aber auch solche Bestimmungen, deren Rege-
lungsgegenstand sowohl maritime als auch terrestrische Infrastrukturvorha-
ben sind, deren räumlicher Geltungsbereich sich somit gleichermaßen auf das 
Festland wie auf das Meer erstreckt. Das können einerseits Normen sein, denen 
der Gesetzgeber ausdrücklich auch maritime Infrastrukturvorhaben als Ge-
genstand zugewiesen hat, so wie es bei der Bundesfachplanung nach dem 

52 Näher zur Zonierung der Meere aufgrund völkerrechtlicher Vorgaben unter §  1.
53 Schulze-Fielitz, in: Schlacke/Schubert (Hrsg.), Energie-Infrastrukturrecht, S.  9 (12).
54 Von diesem (eingeschränkten) Verständnis des Begriffs „maritimes (bzw. Meeres-) 

Infrastrukturrecht“ geht auch die Arbeit von Erbguth, DVBl. 2009, 265, aus.
55 Dazu näher §  8 A.I.
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 NABEG56 der Fall ist. Es kann sich andererseits um solche Bestimmungen han-
deln, die für einen Einsatz ausschließlich zu Lande geschaffen worden sind, die 
aber infolge technischer Entwicklung nunmehr auch Geltung zu Wasser bean-
spruchen, weil sich ihr sachlicher Anwendungsbereich ohne Zutun des Gesetz-
gebers entsprechend erweitert hat.57 Letzteres trifft etwa auf genehmigungs-
rechtliche Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu, denen sich 
unter bestimmten Voraussetzungen land- wie seegestützte Windenergieanlagen 
zu fügen haben58. Mögen derartige Rechtsnormen auch hinsichtlich ihres 
räumlichen Geltungsbereichs indifferent ausgestaltet sein, so ändert dies nichts 
daran, dass sie dem maritimen Infrastrukturrecht angehören. Sie sind in die 
vorliegende Studie zwingend einzubeziehen, zumal sich ein großer Teil des ma-
ritimen Infrastrukturrechts aus entsprechenden Regelungskreisen rekrutiert. 
Bestimmungen dieses Typs können zusammenfassend als unspezifisches mari-
times Infrastrukturrecht bezeichnet werden.59

C. Untersuchungsziel und Vorgehensweise

Der Untersuchung sei folgende Hypothese vorangestellt: Das maritime Infra-
strukturrecht weist in seiner gegenwärtigen Verfasstheit grundlegende Defizi-
te, insbesondere Divergenzen, systematische Inkonsistenzen und Lücken auf, 
welche seine aufgabenadäquate Ausprägung in Zweifel ziehen und damit sein 
Steuerungsvermögen erheblich einschränken. Hiervon ausgehend verfolgt die 
Untersuchung zunächst das Ziel, die vorfindlichen Regelungsstrukturen und 
-zusammenhänge zu analysieren, zu ordnen und hinsichtlich ihrer Leistungs-
fähigkeit zu bewerten. Angesichts der zu erwartenden normativen Unzuläng-
lichkeiten zielt die Arbeit im Weiteren darauf ab, dem geltenden nationalen 
Regime eine Neukonzeption entgegenzusetzen, welcher infolge systematischer 
Stimmigkeit und Kohärenz in materieller, formeller und räumlicher Hinsicht 
eine optimierte Steuerungskraft zukommt. Im Näheren geht es – vor dem Hin-
tergrund der Erkenntnisse und Erfahrungen zum terrestrischen Infrastruktur-
recht – um die Bereitstellung und Ausformung geeigneter planungs- und zulas-
sungsrechtlicher Instrumente und deren Abstimmung untereinander, ferner 
um die Beseitigung von sachlich nicht gerechtfertigten Divergenzen im Hin-
blick auf das in unterschiedlichen Meereszonen geltende Infrastrukturrecht. 
Schließlich soll das zu entwickelnde Regime dem Leitbild einer nachhaltigen 

56 Dazu näher unter §  7 B.II.2.
57 Zu den besonderen Schwierigkeiten, die mit der Auslegung und Anwendung derartiger 

Regelungen verbunden sind, s. unten §  6.
58 Dazu näher §  7 A.I.
59 Zur Vorgehensweise im Hinblick auf derart unspezifische Regelungskreise im Rahmen 

der vorliegenden Untersuchung nachfolgend unter C. 
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Entwicklung i. S. eines gerechten Ausgleichs zwischen ökonomischen, sozialen 
und ökologischen Belangen gerecht werden. Bei alldem sind die Grenzen bzw. 
Vorgaben des Seevölkerrechts, des europäischen Rechts sowie des nationalen 
Verfassungsrechts in Rechnung zu stellen und ist, vor allem mit Blick auf Letz-
teres, zu ergründen, inwieweit ggf. rechtliche Hindernisse für die hier zu ent-
wickelnde Konzeption beseitigt werden können.

Bei der so umschriebenen Vorgehensweise offenbart sich allerdings ein Di-
lemma, welches aus dem hier zugrunde gelegten (weiten) Begriff des maritimen 
Infrastrukturrechts rührt, zu dem – wie bedeutet – auch unspezifische Rechts-
normen zu zählen sind60. Will man dem soeben dargelegten Untersuchungsziel 
entsprechend die Leistungsfähigkeit derartiger Normen(kreise) gegenüber Vor-
haben maritimer Infrastruktur bewerten, so lässt sich dies häufig nicht isoliert 
für den maritimen Geltungsbereich bewerkstelligen. Steuerungsdefizite rühren 
in diesem Zusammenhang regelmäßig nicht aus einer Übertragung terrestrisch 
gewachsener Regelungsstrukturen auf das Meer, sondern aus allgemeinen 
rechtlichen Defiziten, die sich auf den maritimen wie terrestrischen Geltungs-
bereich gleichermaßen auswirken. Um es am Beispiel zu verdeutlichen: Wenn 
der Bundesfachplanung nach dem NABEG attestiert wird, sie lasse infolge der 
strikten Verbindlichkeit gegenüber der nachfolgenden Planfeststellung keine 
Korrekturen der Grobtrassierung im Zulassungsverfahren mehr zu, was ggf. zu 
erheblichen Verzögerungen führen könne61, so handelt es sich hierbei offenkun-
dig um ein Defizit, welches auf die Bundesfachplanung allgemein zutrifft und 
damit eine Steuerungsschwäche nicht nur, aber auch gegenüber dem Energielei-
tungsausbau zu Wasser begründet. Anders gewendet: es handelt sich hierbei 
nicht um einen spezifisch maritim-infrastrukturellen Aspekt. Gleichwohl liegt 
es auf der Hand, dass sich derart allgemeine Problemlagen dem maritimen In-
frastrukturrecht zwangsläufig mitteilen und über dessen Steuerungsvermögen 
wesentlich mitentscheiden. Will die Arbeit den Anspruch der Rückübertragbar-
keit ihrer Erkenntnisse auf den terrestrischen Infrastrukturbereich62 einlösen 
können, so muss sie sich zwangsläufig auch jener allgemeinen Probleme anneh-
men. Dabei droht allerdings die Gefahr, dass die Untersuchung zu viel Gewicht 
auf Fragen des allgemeinen, d. h. eben auch terrestrischen Infrastrukturrechts 
legt und damit ihr spezifischer Untersuchungsgegenstand aus dem Fokus gerät. 
Um dies zu vermeiden, werden besagte Probleme allgemein-infrastruktureller 
Natur mit Wirkung auch für den maritimen Bereich zwar angesprochen und in 
Rechnung gestellt, nicht aber erschöpfend behandelt.

60 Dazu vorstehend unter B.II.
61 So Durner, NuR 2012, 369 (372 f.); dazu jüngst auch Posch/Sitsen, NVwZ 2014, 

1423; näher zur Bundesfachplanung unten §  7 B.II.2.
62 S. vorstehend unter A.



Sachregister

Abwägung
– Fachplanung 185, 194
– küsten- und drittstaatlicher Rechte 

49 ff.
– Raumordnung 310 ff.
– Ökosystem-Ansatz 138 ff.
Akademie für Raumforschung und 

Landesplanung 298, 304
ausschließliche Wirtschaftszone 23 ff., 

36 ff.
– Abgrenzung 24
– Bauleitplanung 230
– Erstreckungsklausel 151, 202, 217, 

230, 232, 280, 312, 343
– Fachplanung 59 f., 216 ff., 351 f., 357 f.
– Hoheitsbefugnisse 26 f., 36 ff.
– Raumordnung 60 ff., 227 ff., 344 ff., 

353 ff., 359 f.
– Rechtsstatus 25 ff.
– souveräne Rechte 26 f., 36 ff., 40 f.
– Vorhabenzulassung 202 ff., 351 f., 

358 f.
Außenbereich 159 ff., 196
AWZ
– siehe ausschließliche Wirtschaftszone

Barrierefreiheit 190 f.
Basislinie 17 ff., 21, 24, 28, 125, 141 f.
– gerade 18 f., 31
– normale 18
Bauleitplanung
– im Küstenmeer 160 f., 198 f.
– in der AWZ 230
– und Seehafenentwicklung 199 ff.
Bauordnungsrecht 154, 161, 166, 174, 

287
Bauplanungsrecht 159 ff., 198 ff.
Bedarfsplanung 177 ff., 217, 296 ff.
– Bundeszuständigkeit 357 f.

– Energieerzeugung 297 f.
– EnWG 177 ff., 217
– Europäische Union 114 ff., 366
– durch Fachplanung 298 f.
– durch Raumordnung 300 f.
Bundes-Immissionsschutzgesetz 9, 

154 ff., 278 f., 287
Bundesamt für Seeschifffahrt und 

Hydrographie 206 ff., 213, 218, 227, 
229 f., 242, 278, 281 ff., 317, 328, 358

Bundesbedarfsplan 115, 166 ff., 178 ff., 
188, 217, 224, 283

Bundesbedarfsplangesetz 165
Bundesberggesetz 202, 209 ff., 221, 262, 

278
– Verhältnis zur SeeAnlVO 209 ff.
Bundesfachplan Offshore 217 ff.
– Inhalt 219 
– Rechtswirkungen 219 ff.
– Verhältnis zur Bedarfsplanung 224 f.
– Verhältnis zur Raumordnung 225 f., 

286
– Verhältnis zur Vorhabenzulassung 

220 ff.
Bundesfachplanung 10, 179 ff., 192 ff., 

281 f.
– Abwägungsgebot 185
– Rechtsnatur 182 ff.
– Systemgerechtigkeit 181 ff.
– Steuerungsvermögen im maritimen 

Raum 186 f.
– Verhältnis zur Landesplanung 192 ff.
Bundesnaturschutzgesetz 42, 166, 175, 

202 f., 208, 214, 232 ff.
Bundesnetzagentur 107, 167, 177 f., 181, 

183, 193 f., 278, 282, 327, 368, 
Bundesraumordnung
– siehe Raumordnung
Bundeswasserstraße 162 f., 170 ff., 199



406 Sachregister

Bundeswasserstraßengesetz 162 f., 170 ff.

Dreidimensionalität
– des Meeresraums 190 ff.

Eingriff
– siehe Eingriffsregelung
Eingriffsregelung 42, 231 ff., 329 ff.
– Ausgleichsmaßnahmen 255 ff.
– Ausschluss für Windkraftanlagen 

249 ff.
– Befahrens- und Fischereibeschränkun-

gen 258 f.
– Beseitigung von Anlagen 261 f.
– Eingriff 235 ff.
– erhebliche Beeinträchtigungen 238 ff., 

247 f.
– Errichtung künstlicher Riffe 259 ff.
– Ersatzmaßnahmen 263 ff.
– Ersatzzahlung 266 ff.
– Fortentwicklung 329 ff.
– Grundfläche 235 ff.
– Landschaftsbild 245 ff.
– Naturhaushalt 238 ff.
– Naturraum 264 f.
– Schutzgüter 233 ff.
– Steuerungsvermögen im maritimen 

Raum 275 f.
– Summationswirkungen 244 ff.
– Vermeidungsgebot 251 ff.
– Ziele 233 ff.
Energieeffizienz 80, 82, 92
Energieerzeugung 2 f., 26, 37, 46, 154 ff., 

203 ff., 250, 297 f., 321
Energieinfrastruktur 7, 36 ff., 70, 80 ff., 

104 ff., 176 ff., 216 ff., 294 ff., 351
Energiekompetenz
– des Bundes 351
– der EU 79 ff.
Energieleitungsausbaugesetz 176
Energieversorgungssicherheit 80 ff.
Energiewende 2, 164, 176, 285, 301, 324
Energiewirtschaftsgesetz 164, 176

Fachplanung
– im Küstenmeer 174 ff.
– in der AWZ 59 f., 216 ff., 351, 357 f.
– Gesetzgebungskompetenzen 351 f. 

Fehmarnbeltquerung 40 f.
Festlandsockel 24, 27 ff., 39 ff., 53 ff., 

202 ff.
– Abgrenzung 28
– Begriff 28
– Rechtsstatus 28 f.
Feintrassierung 181, 302 f.
FFH-Richtlinie 106, 116 ff., 311
FFH-Verträglichkeitsprüfung 106, 119, 

214
friedliche Durchfahrt
– siehe Küstenmeer
Funktionshoheitsraum 25, 36 ff., 142, 

202 ff.

Gasversorgungsleitungen 168, 283, 327
Gebietshoheit 20, 22, 25, 28, 31, 279
Genehmigung
– nach BBergG 210, 212 ff., 262
– nach BImSchG 154 ff.
Grobtrassierung 179 ff., 302 ff.

Habitatschutzrecht 
– siehe FFH-Richtlinie
Häfen
– siehe Seehäfen
Hochspannungsleitungen 164 f., 191, 

196
Höchstspannungsleitungen 164 ff., 

178 ff., 196, 217, 286
Hoheitsbefugnisse
– siehe ausschließliche Wirtschaftszone

Infrastruktur
– Begriff 5 ff.
Infrastrukturplanungsbeschleunigungs-

gesetz 165 f.
Infrastrukturpolitik
– europäische 69 ff.
Infrastrukturrecht
– Begriff 7
innere Gewässer 18 ff.
– Grenzen 18 ff.
– Rechtsstatus 20 f.
integrierte Meerespolitik 132 ff., 138, 

145
Interkonnektion 82 ff.
Interoperabilität 72 ff., 83 ff., 104



407Sachregister

Kodifikation 333 ff.
Kommunikationsinfrastruktur 39 f., 70
Kommunikationsfreiheiten 41, 47 ff., 61
Konzentrationswirkung 
– immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gung 161 f.
– Planfeststellungsbeschluss 166, 168, 

208
künstliche Inseln 18, 26 f., 37 ff., 46, 

203 f.
Küstengewässer 18 ff., 31 ff., 126, 141 f., 

153 ff., 352
Küstenmeer 21 ff., 32 ff.
– Abgrenzung 21
– friedliche Durchfahrt 32 ff.
– Rechtsstatus 21 ff.

Landschaftsbild 42, 45 f., 233 f., 245 ff., 
253, 262 f., 266

Landschaftsplanung 175, 187, 216, 232
Leitlinien 74 ff., 103 ff., 111 ff.
– Bindungswirkung 75 f.
– Festlegung 78 f.
– Inhalte 76 ff.
– Rechtswirkungen 114 ff.

maritimes Aquitorium 31
maritimes Infrastrukturrecht
– Begriff 7 ff.
– europäisches 65 ff.
– formale Zusammenführung 332 ff.
– nationales 149 ff.
– Rechtsgebiet 4, 333 f.
– spezifisches 8
– unspezifisches 9
maritime Raumordnung
– siehe Raumordnung
Meeresnaturschutzabgabe 288, 329 ff.
Meeresnaturschutzrecht
– Eingriffsregelung 231 ff.
– seevölkerrechtliche Grenzen 41 ff.
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 

125 ff., 141
Meeresumwelt
– Verschmutzung 43 ff., 54 f., 57 ff., 

260 f.
Meeresumweltschutz
– Kompetenzen 90 ff.

Meereszonen
– siehe Zonierung

NABEG
– siehe Netzausbaubeschleunigungs-

gesetz
nachhaltige Entwicklung 9 f., 133 ff.
Natura 2000 118 ff.
Naturhaushalt 45, 233 ff., 238 ff., 255 ff., 

264 ff.
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
– siehe Eingriffsregelung
Netzanbindungsleitungen 167 f., 178, 

188, 209 ff., 217, 222, 250
Netzausbaubeschleunigungsgesetz 166, 

176
Netzentwicklungsplan 178, 217, 224
Nutzungskonflikte 3, 48 f.

Offshore-Netzentwicklungsplan 177 f., 
217, 224 f.

Offshore-Netzplan 218, 222 f., 225, 
285 f., 315, 317 f.

Offshore–Windfarm 121, 156, 205
Ökosystem-Ansatz
– Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 126
– Raumordnung 132, 135 ff.
one-stop-shop 107, 145

Planfeststellung
– Abschnittsbildung 207, 302 f., 328, 

358
– EnWG 164 ff., 168
– NABEG 166 ff.
–  UVPG 168 f. 
– WHG 170 ff.
– WaStrG 170 ff.
– Rechtsnatur 12
– SeeAnlVO 204 ff.

Raumordnung
– Abgrenzung zur Fachplanung 306 ff.
– europäische 92 ff., 128 ff.
– grenzüberschreitende 145
– im Küstenmeer 189 ff.
– in der AWZ 60 ff., 227 ff.
– Seehafenentwicklung 197 f.
– Teilraumordnungsplan 318 ff., 325 f.



408 Sachregister

– Trassenfestlegung 305 ff.
– Ziele der Raumordnung 193 f., 308 ff.
Raumordnungskompetenz
– Abweichungsbefugnis 349 ff.
– der EU 92 ff.
– für das Küstenmeer 352
– für die AWZ 344 ff., 353 ff.
– konkurrierende 344 ff.
– kraft Natur der Sache 349
Raumordnungsverfahren
– Aufgabenzuweisung an den Bund 326
– im Küstenmeer 195 ff.
– in der AWZ 230
– Leistungsfähigkeit 312 ff., 320 f.
Raumordnungsverordnung 195 f.
Rohrleitungen
– anlandende Rohrleitungen 56
– Rückbau 261 f.
– Transitrohrleitungen 53 ff.
– Verlegefreiheit 39, 48
– Zulassung auf dem Festlandsockel 215
– Zulassung im Küstenmeer 168 f.

Sachverständigenrat für Umweltfragen 
295, 298, 303 f.

Seeanlagenverordnung 8, 203 ff. 
Seeaufgabengesetz 203 f.
Seehäfen 8, 169 ff.
– bauleitplanerische Steuerung 199 ff.
– Infrastruktur 169
– Planfeststellung 170 ff., 327, 352
– raumordnerische Steuerung 197 f., 

321 f., 325 f.
– seevölkerrechtliche Zuordnung 19 f.
– Suprastruktur 169
– TEN-V-VO 113
– Umweltverträglichkeitsprüfung 170
Seekabel
– anlandende Seekabel 58
– Transitseekabel 56 ff.
– Verlegefreiheit 39 f.
Seerechtsübereinkommen 17
Seeschifffahrt 87, 129, 343
Sicherheitszonen 38 f., 242 ff., 253, 329
souveräne Rechte
– siehe ausschließliche Wirtschaftszone
Souveränität
– aquitoriale 21 ff.

– territoriale 20 f., 31, 101
Standortplanung 301, 321 f., 325
– Bundesfachplan Offshore 222
strategische Umweltprüfung 123 ff.
SUP-Richtlinie 123 ff.
Szenariorahmen 177, 217, 224 f.

Telekommunikationsinfrastruktur 70
Terran(e)isierung 1, 190
territoriale Kohäsion
– siehe territorialer Zusammenhalt
territoriale Souveränität
– siehe Souveränität
territorialer Zusammenhalt 94 ff.
Transeuropäische Energieinfrastruktur
– EU-Verordnung 104 ff.
Transeuropäische Netze (TEN)
– Energie 104 ff.
– EU-Kompetenz 68 ff.
– Verkehr 111 ff.
Transitrohrleitungen
– siehe Rohrleitungen
Transitseekabel 
– siehe Seekabel
Trassenkorridore 180 f., 188, 196, 

219 ff., 303 f., 310, 320
Trassenplanung 302 ff.
– durch Fachplanung 316 ff.
– durch Raumordnung 305 ff., 318 ff.
Tunnel 40 f.

umfassende Entscheidung 107 f.
Unterseekabel
– siehe Seekabel
Umweltverträglichkeitsprüfung 106 f., 

120 ff., 156, 166, 168 ff.. 205 ff., 212, 
215

UVP-Richtlinie 120

Verkehrsinfrastruktur 40 f., 70, 86 ff., 
111 ff., 192

Verkehrskompetenz 86 ff.
Verkehrswegeplanung 197, 302, 304, 

313 f.
Verwaltungskompetenzen 352 ff.
– Fachplanung 357 f.
– Planfeststellung 358 f.
– Raumordnung 353 ff.
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Vogelschutzrichtlinie 116 f.
Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

71, 74, 77 ff.
– Energieinfrastruktur 105 ff.
– Verkehrsinfrastruktur 112 ff.
– Vorrangstatus 104, 106 f.

Wasserhaushaltsgesetz 161 f., 170 ff.
Wasserrahmenrichtlinie 126 f., 141

Windenergieanlagen 37, 154 ff., 203 ff., 
219, 222, 249 ff., 278, 287, 297

Windkraftanlagen
– siehe Windenergieanlagen
Windpark
– siehe Windenergieanlagen

Zonierung 17 ff., 29 f., 126, 277 ff.
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